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Pa_tsto?‘alfragen298  Pgéio?alfraéen  . Alr)vér Aus@eg des üeümn Übels. Der natürliche Selbsferhaltuflgstrieb veränläßt  den Menschen, physischen Übeln nach Möglichkeit aus dem Wege zu gehen. Auch auf  moralischem Gebiet lautet die Forderung: Meide das Böse! Doch besteht zwischen  den physischen und den sittlichen Übeln der wesentliche Unterschied, daß jene für  gewöhnlich den Menschen unabhängig von seinem eigenen Willen befallen, während  diese ohne freie Entscheidung nicht möglich sind, denn Sittlichkeit und Freiheit ge-  hören untrennbar zusammen!). Infolge der irdischen Unzulänglichkeit, in der sich  unser Dasein vollzieht, mangelt es uns nicht an Übeln der verschiedensten Ausprägungen  und Abstufungen. Nicht immer gelingt es uns, sie ganz zu beseitigen. Ist es da nicht  selbstverständlich, wenigstens um ihre Verringerung bemüht zu sein? Schon Aristo-  teles sagt in seiner Nikomachischen Ethik (II, 9), es sei ein volkstümlicher Spruch,  man müsse das kleinere Übel wählen — offenbar dann, wenn man dem größeren gegen-  über machtlos ist. Dieser volkstümliche Spruch hat sich bis auf den heutigen Tag  erhalten. Immer wieder liest und hört man die Worte von dem kleineren Übel. Nicht  selten werden diese Worte als Entschuldigung vorgebracht, wenn es sich um irgend-  welche an und für sich nicht ganz einwandfreie Praktiken handelt, die aber als durchaus  vertretbar hingestellt werden, insofern sie der minoratio mali dienen. Damit ist schon  angedeutet, daß hier u. U. mit einem ethischen Problem zu rechnen ist. In der christ-  lichen Moraltheologie ist dies schon seit langem gesehen worden, angefangen von  Augustinus bis zu den großen Kasuisten des 16./17. Jahrhunderts?). Was diese Theo-  logen in scharfsinnigen, an den Lehren der Hl. Schrift und an den Normen vernunft-  gemäßer Ethik orientierten Erörterungen zur Erklärung des Grundsatzes von der Wahl  des kleineren Übels ans Licht gebracht haben, ist aller Beachtung wert. Es verhilft  dazu, die fragliche Maxime am rechten Ort und in legitimer Weise anzuwenden. Eine  unkritische und undifferenzierte Berufung auf dieses Diktum bringt leicht die Gefahr  sittlicher Fehlentscheidungen mit sich. Zur Klärung des Sachverhaltes ist jeweils  ins Auge zu fassen, ob es sich bei der minoratio mali um ein physisches oder um ein  sittliches Übel handelt. Im letzten Fall ist es von ausschlaggebender Bedeutung, ob  man selbst bei der Verwirklichung des kleineren Übels das handelnde Subjekt ist oder  ob man anderen ein solches Verhalten anrät oder schließlich, ob man das kleinere  Übel bei anderen duldet, um größeren Schaden zu verhüten. So ergeben sich bei der  Anwendung unseres Satzes verschiedene Möglichkeiten, die im. folgenden kurz zur  Sprache kommen sollen.  1. Die Wahl des kleineren physischen Übels. — Im physischen Bereich besitzt  die Maxime ex duobus malis minus est eligendum uneingeschränkte Geltung, solange  die minoratio mali nicht auf sittlich unerlaubte Weise geschieht. In dem Falle würde  ?) Die sittliche Freiheit wird jedoch nicht schon durch jeden Zwang der äußeren Verhält-  nisse aufgehoben, vgl. Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. I, Münster 1959°, 230:  „Das Wollen kann überhaupt nicht ‚erzwungen‘ werden; denn Wollen heißt, von innen heraus  als Person sich entscheiden. Daher bleibt der Wille auch bei äußerer Fesselung und Vergewaltigung  innerlich frei. Diese Freiheit wird aber indirekt dennoch vermindert, da äußerer Druck und  Schmerz als ein Übel erkannt und empfunden werden und somit die Wahlfreiheit des Willens  einseitig stark belasten. Gibt der Wille daraufhin, wenn auch mit Widerstreben, dem Zwange  nach, so handelt er immerhin sittlich frei. Man nennt dies ein voluntarium  E  secundum quid, ‘da  dem aktuellen Wollen ein habituelles Nichtwollen gegenübersteht.“  ?) Vgl. R. Bruch, Die Bevorzugung des kleineren Übels in moraltheologischer Beurteilung.  Ein problemgeschichtlicher Durchblick. Theologie und Glaube 48 (1958) 241 ff.Der Ausweg des kleineren Übels Der natürliche Selbsterhaltungstrieb veranlaßt
den Menschen, physischen beln ach Möglichkeit us dem Wege gehen. uch auf
moralischem (Gebiet lautet die Oorderung: Meide das Böse! och besteht zwıschen
den physıschen und den sıttlichen beln der wesentliche Unterschied, daß jene für
gewöhnlich den Menschen unabhängig VO.  5 seinem eigenen Willen befallen, während
diese ohne freie Entscheidung nıcht möglich sınd, denn Sittlichkeit und Freiheit SC-
h!  oren  3 untrennbar zusammen‘). Infolge der irdischen Unzulänglichkeit, der sich
uUuNser Dasein vollzieht, mangelt u nıcht 41 beln der verschiedensten Ausprägungen
und Abstufungen. Nicht immer gelingt uns, S1e Au beseitigen. Ist da NıC.  ht
selbstverständlich, wenıgstens ul ıhre Verringerung bemüht Au sein. ? Schon Aristo-
teles sa ın seiner ıkomachıschen Eithik (1L, 9), sel eın volkstümlicher Spruch,
: musse das kleinere bel wa  \0B:  hlen offenbar dann, wenn INnan dem größeren CN-über machtlos ıst. Dieser volkstümliche Spruch hat sıch bıs auf den heutigen Yag
erhalten. Immer wieder est un hört die VWorte von dem kleineren bel Nicht
selten werden diese VWorte als Entschuldigung vorgebracht, wWein sıch Ü irgend-
welche eb und für sıch nıcht Sanz einwandfreie Praktiken handelt, die aber als durchaus
vertretbar ingestelit werden, insofern S1€e der miınoratıo malı dienen. Damıiıt ıst schon
angedeutet, daß hıer U, mıt einem ethischen Problem Z U rechnen ıst. In der chrıst-
lichen Moraltheologie ist dıes schon seıt langem gesehen worden, angefangen VO.  5

Augustinus bıs den großen Kasuisten des Jahrhunderts‘®). Was diese 'heo-
logen 1n scharfsinnigen, den Lehren der Schrift und den Normen vernunft-
gemäßer Ethik orjıentierten Krörterungen ZUT Erklärung des Grundsatzes vonxn der Wahl
des eineren Übels in Licht gebracht haben, ıst. aller Beachtung wert. Es verhilft
dazu, die fragliche Maxıme ıIM rechten und iın legitimer VW eise anzuwenden. Kine
unkritische und undifferenzierte Berufung auf dieses Diktum bringt leicht die ((efahr
sıttlicher Fehlentscheidungen mıt siıch. Zur Klärung des Sachverhaltes ist jeweils
1Ns Auge fassen, ob @G sıch be1 der mıinoratıo mah eın physisches oder eın
sıttlıches bel handelt. Im etzten YKall ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob

selbst be1ı der Verwirklichung des kleineren Übels das handelnde Subjekt ıst oder
ob : anderen eın olches Verhalten anTtTa oder schließlich, ob das kleinere
bel bei anderen duldet, größeren Schaden S verhüten. ®O ergeben sıch bei der
Anwendung uUNseTES Satzes verschiedene Möglichkeiten, die 1m folgenden Urz ZUT

Sprache kommen sollen.
Die Wahl des eineren physis chen Übels Im physischen Bereich besitzt

die Maxıme duobus malıs MINUS est eligendum uneingeschränkte Geltung, solange
die mınoratıio ma. nıcht auf ıttliıch unerlaubte VWeise geschieht. In dem Yalle würde

*) Die sıttliche Freıiheit wird jedoch nıcht schon durch jeden Zwang der außeren Verhält-
nısse aufgehoben, vgl Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, I, Münster 230
„Das Wollen kann überhaupt nıcht ‚erzwungen‘ werden; denn Wollen heißt, VO  5 innen heraus
als Person sıch entscheiden. Daher bleibt der Wille uch beı äußerer Fesselung und Vergewaltigunginnerlich freı. Diese Freiheit wIıird aber indirekt dennoch vermindert, da äußerer Druck und
Schmerz als eın  S bel erkannt und empfunden werden und somıiıt die Wahlfreiheit des Willens
einseit1g stark belasten. Gibt der VWille daraufhin, WECNnN auch mıt Widerstreben, dem Zwangenach, handelt iımmerhın sıttlich frei. Man neNnN:; dies eın voluntarium secundum quid, dadem aktuellen Wollen eın habıtuelles Nichtwollen gegenübersteht.“

Vgl Bruch, Die Bevorzugung des kleineren bels ın moraltheologischer Beurteilung.Ein problemgeschichtlicher Durchblick. Theologie und Glaube (1958) 241
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aberdas SCTILSCIC bel die Kategorie des malum morale ineingehören. Im
entspricht vernunftgemäßen Verhalten, falls 61n physischesnSC1el bei
81C.  h oder anderen nıcht SaNz beseitigen kann, wenıgstens graduell ZAU. VEITINSCIH
oder durch anderes, SCTINSCICS z ersetzen, wenn azu die Möglichkeit besteht.
Der einzelne freilich kann sıch CO vernünftigen, der gebotenen Selbsthebe
vereinbaren Gründen auch auf die Wahl des eineren Übels verzichten und frei-
willig das größere Ungemach erdulden?), EeTrst recht, wenin dieses, we och bevor-
stehend Unsicherheitsfaktor behaftet 1IsST während c. SC  C]  (

usmaß sofort. sıcher würde*) VWie 1Na sıeht, handelt sıch hier E selbst-
verständliche Verhaltensweisen, die M1 ke;  ıner sıttlichen Problematık belastet sind
ers aber hegt die Sache, weill das malum attlıch nıcht einwandfrei 1STt

7 Die Wahl des eineren sıttlichen Übels eım EISCHNCN Handeln.
a) Niemand törıcht SCIH, sich auf rund des Prinzips der mınoratıo.

für entschuldigt ZzuUu halten, wenn anstatt iNe größere Sünde 7U begehen, sıch mıt
1Ner SCI1D| begnügte und insofern also as einere sıittliche bel wählte. Hier
kann der Grundsatz heißen ullum malum est eligendum! Die größere Siünde
wAare natürlich och schlımmer SCWESCH, aber die ıst nıchtsdestoweniger
S meiden”?).

VWie ist aber ıS Halle der Pflichtenkollision, durch die 111 die Zwangslage
wird, ‚WeC1l sıch gegenselt1g ausschließenden, aber gleichzeitig Beachtung:VeI-

langenden Pflichten echnung tragen, daß am efürchten muß, unausweichlich
das Sıttengesetz 7U verstoßen, 111e die Entscheidung ausfallen möge ?

1 Cr olchen (‚ewıissensperplexıtät®) nicht wenıgstens das SCTLNSCIE bel
wählen ? Darauf ist zunächst as!  3 daß Wirklichkeit Sar keine objektiv be-
gründete Hichtenkollisıon gibt Denn } würde inenl Wiıderspruch i{L den VO:  S

Kwigkeit her VO.  S Gott konziıpierten Plan der VWelt- untx Sıttenordnung (lex aeterna)
hineintragen, wollte - ehaupten, daß 1Nner konkreten Sıtuation ‚WC1l MmMI1IL-
einander unverträgliche Pflichten gleichzeitig Geltung beanspruchen könnten und der
Mensch der LUT 1Der VO.  5 beiden nachkommen kann, zwangslä  g azu verurteıilt
WäarTrc, der inNnen oder anderen ichtung das Sittengesetz A übertreten. 79D  ıe Pflichten-
kollision ist also subjektive Täuschung IMas S16 auch durch diıe objektiv bestehende
Verworrenheit der VWelt verursacht oder miıtverursacht sein‘) Legitimerweise
annn aber jeweils C1N| Pflicht Berücksichtigung verlangen, der gegenüber alle
übrigen Gesichtspunkte den intergrun: iLretien INuUusSsSeCHL. Es ist nıcht
leicht, diese flie klar erkennen. och geben die VO:  [ den Moraltheologen SeIT

langem aufgestellten Regeln Behebung Pflichtenkollisıon 1DNecH Maßstab
die and für die Rangordnung che 1l1er einzuhalten grundsätzlich gehen die

Pfiiıchten des sıttlichen Naturgesetzes denen VOo  - 1Nem Gesetzgeber formulierten VOTr,

Vgl Antonius GCordubensıs OFM., Quaestionarium theologicum, Venedig 1604, 248 a/b
IiHNaA1luUuS malum rationabıili Causa, puta humilitate, patıentıa aut charıtate acp S1. eligere
potest aut patı postposıito IMn at Ver©O0 rationabiliter SCINDET agıt postposıto _

sıbi malum eligendo.
*) hbda. .  j INalus malum, sed IMNDNUS cCertum est tolerabilius et eligendum potıus

AIn S} sed certius, malum ı1MILN€ENS,

5) Vgl Gregorius de Arimino, Super sent. Venedig 1503, 115 a., ® neutrum est eligendum,
utrumque est malum PeT CONSCYUCNS DNeCcC malum est INagıs eligendum. Sed bene

Verunhl est quod de duobus malıs malum est IN1INUS iendum.
$) Vgl Bruch, Das perplexe Gewissen. Festschr. Bischof Dr. A. Stohr. Maınz 1960, 232 ff
7 Schilling, Handbuch der Moraltheologie. Stuttgart 1952, 160



rderun ‚en Gottes denen der Menschen, die Vefbote den Geboten uUun: unter
esen die Rechtspflichten den Liebespflichten; die Pflicht hat den Vorrang VOLr dem

Rat und die eın höheres Gut betreffende Pflicht VOrLr der sachlich miınder wichtigen.
Unter Umständen muß auch dem unterschiedlichen Sicherheitsgrad der konkurrierenden
Pfiichten Rechnung werden der Weıse, eine ge7ringere£aber hıc ÜC

durchaus sıcher existierende Pflicht 1ner ZWarl ranghöheren, jedoch gegebenen
XNUX zweifelhaft Frage kommenden vorgeht®). 1€e Berücksichtigung dieser Rang-
ordnung bedeutet SCHOMMECN nicht, daß 1nNnal das kleinere bel wählt, indem
an der dringlicheren den Vorzug gibt, denn hat ın Wırklichkeit ja DUr

mıt einer legıtiımen Pflicht D die auf die genannte VWeıse herausfinden kann.
Die konkurrierende ıe wırd außer Kraft gesetzZt, und folglich stellt ıhre Nıcht-
beachtung überhaupt kein sıttliches bhel dar®). Nur weninNn Iax iın iınem Einzeltfall
mıt den Regeln Behebung einer Pflichtenkollision nıcht zurechtkommt und 1aQßn

sich auch nıcht VO.  S urteilsfähigen Mitmenschen oder zuverlässıger Literatur beraten
lassen kann, darf un muß Al den Satz von der Wahl des eineren Übels anwenden,
indem 5 sich für dıe Handlung entscheıidet, die ı1nem als der eringere Verstoß
gegen das Sittengesetz erscheint. Mag hierbei auch eın Fehler unterlaufen, wıird
C: doch nıcht als Suüunde angerechnet, weil er WIe vorausgesetzt unverschuldet ıst.
Das gilt auch für den F  9 der Handelnde der fraglichen Zwangslage perplex
ıst, sıch kein Urteil darüber 7U enaS, welche VO.  s den beiden Ur Wahl
stehenden Maßnahmen als das kleinere sittliche bel bewerten ist; kann sich
ach Belieben entscheiden, ohne sündigen*®). Aus dem G(esagten ergibt sıch,
b IN einer schwierigen Sıtuation das Prinzip vVvVonxn der Bevorzugung des eineren
Übels nıcht ach eıgenem Gutdünken handhaben darf. Es ommt nıcht darauf d
Was 1nem ach rein menschlichen, vielleicht VO.:  T} bloßen Gefühlserwägungen bestimmten
Gesichtspunkten gerade als das mınus malum bzw. als die dringlichere Pflicht erscheint
(man denke an die Beseıtigung der sos Contergan-Kinder), In  [} muß sıch vielmehr
ach den angegebenen objektiven Maßstäben richten (so geht also das Verbot, ‚—

schuldiges Leben töten, durchaus dem ebot, seinen Nächsten heben und ıh:
VOor Leid © bewahren, Vor).

C) Kıs ıst. menschlichen Leben auhg S daß 41 eın Physisches bel bei siıch
oder anderen. durch ınen relatıv geringer erscheinenden Verstoß das Sitten-
ZEeSELZ verhüten oder beseitigen kannn Die Versuchung hegt dann nahe, etwalge Ge-
wıssensbedenken durch die Berufung auf das TINZIP VO  i der minoratıo malı be-
schwichtigen: ja doch SC.  ch DUr dafür SOTgCNH, daß eın größeres bel
nicht eintrıtt.  A Sosehr eın olches Vorgehen berechtigt ist, W e beide Übel, das geringere
und das größere, der gleichen Kategorıe der mala physıca angehören, D unzulässig
ıst C5, diesen Ausweg wählen, wenn das kleinere bel nıcht aıttlich einwandfreı ıst.
Immer wıe:  f  der suchen sıch die Menschen einzureden, der gute ‚WeCc. allein recht-

5) Vgl Mausbach-Ermecke, a a QO., 142.
Vgl Florentinus de Cocq OPraem, Principla totıus theologiae moralıs et speculativae.

iM Köln 1689, 352 Dum nım duo praecepta OCCUrrunt incompatibilia SIıve quae simul obser-
vVarı DO!  - POSSUuNT, obligat illud quod fortius stringıt, aliıo cessante

Der Alfons V. Liguori faßt ıIn seıner Theologıa moralıs, (ed (+aude. Rom 1905,
6); die traditionelle ehre folgendermaßen ZUsSsammen S] potest [perplexus] actıonem suspendere,
tenetur am differre, donec consulat sapılentes; sS1 Ver©o suspendere nequeat, tenetur eligere
MINUS malum, vıtando potıus transgressionem 1Urı8s naturalis, quam humanı aut positivi divını.
©] autem nNnon possıt discernere quidnam 81t mMıINuUS malum, quamlibet partem eligat, {0741 peccat;
qua ın huiusmodj deest libertas necessarlıla ad peccatum formale.



fertige schon jede zu Erreichung geeignete Maßnahme, vor allem ann, ennn

diese besonders ,.‚zWeckmäßig“ ıst, den betr. Zweck leicht und sicher verwır
hchen 1äßt Das christliche Gewıissen sieht S1C. hıer jedoch or unüberschreitb
Schranken gestellt: Wir dürten nicht, mıt dem aulus se1ıner bekannten
Römerbriefstelle (3 zu sprechen, „Böses tun, amıt (Jutes daraus entstehe“. Dies

Gottes Gesetz, etwa beigalt nıcht DUr ezug auf schwerwiegende Verstöße A
ausgesprochenen Schandtaten und Verbrechen, sondern auf alle Sünden
auch die äaßlıchen. IDie Kinder dieser Welt und die VO.  > ıhrer Mentahität infizıerten
lauen Christen 'pflegen War leichtere moralısche Wehler nıcht besonders tragisch
nehmen: S1Pe erscheinen ıhnen als Geringfügigkeiten, über die 5 ohne weiteres hınfrommewegsehen kann. Wo christlicher Glaube lebendig ıst, wird 5 jedoch eine
Übertreibung der Auffassung sehen, daß schon ıne einzıge freiwillige Jäßhche Sünde
„nach der Todsünde das gTO.  e bel in der VWelt (1st), mıt dem kein anderes physisches
bel verglichen werden kann  .  ’ ennn „auch die läßhche Sünde ıst. eın Mangel Unter
werfung untier den göttlichen Wiıllen, eıne Verletzung der (Gott geschuldeten Ehre
un eiIn häßlicher Undank“*). Wie weıt WIT schwachen Menschen täglichen Leben
mıt cdieser ertung der äaßlıchen Suüunde eTrnN: machen, ist eine andere Frage. Prinzipiell
galt jedenfalls, daß auch eın kle  1nes malum morale er bewerten ist
eın och großes malum physicum?“). Unser Satz VO. der Wahl des eiıneren Übels
kann also diesem Zusammenhang nıcht angewandt werden. Kıne Sünde ıst legıtimer-
welse nıcht erwählbar: 1O.  S potest SsSsS«c eligibile*®).

Sollte dies aber nıcht dann wenıgstens statthaft se1n, wenn darum geht, die
schwere un eines anderen durch 1ne eigene geringere verhüten ? Würde das
nıcht ıne wirkliche minoratio malı bedeuten, die OZUSaSCH Sanz 1m Interesse der
Sittenordnung läge, deren Verletzung S auf diese Weise einzuschränken sıch be-
müuüht Mıt diesem Problem hat bereıts der Augustinus ın seiner Schrift „Gegen die
Lüge” eETrUNSCH. Er gelangt dieser rage 1nem ablehnenden Standpunkt: „Be-
gehe nıcht eınen großen eigenen Frevel, indem du VOor einem größeren Temden zurück-
schauderst; denn mas auch zwıischen deinem und dem Temden Frevel eın noch so
grober Unterschied se1n, das e1ine ıst dein eigener, das andere eın fremder“14),
„Denn vonxn meiner eıgenen Verfehlung, nıcht VOo  5 eıner fremden, ob sS$1e Dun oder
an anderen vollbracht wird, MUu. 1C. Verdammung fürchten 15) ugus  us weist
auch auf die Folgen hın, die S1iC.  h ergeben würden, wenn kleinere Sinden begehen,
amıt andere nıcht größere LUN:! „Dann werden ın breıiter Bahn, vielmehr .ohne jede
Bahn, nachdem alle Grenzsteine herausgerıssen und entfernt worden SIN  d, auf unbe-
grenztiem Raum sämtliche Sünden. ingang en und Herrschaft gelangen.“
Der große irchenvater bezeichnet die Befürwortung olchen Verhaltens „als JTorheit

ıllmann, Die Idee der ‘Nachfolge Christi (Handbuch der kath. Sıttenlehre, I1),
Düsseldorf 275 Vgl Vermeersch Theologiae moralıis principia-responsa-consilia.
.1 Parıs — Rom 404 Peccatum veniale malum est quod Trdine SsSul malum‘ Physicum
transcendıiıt, ıta ut propter nullam O0€CHallı vitandam commıttı possıt.

de ratione malı quamm Na, Vgl die'IThomas Aqu., th. 48, Culpa abet
bekannten Schlußworte VO:  S Schiliers Drama 1e Braut VO.:  s Messina“:
Güter höchstes nıicht, der el größtes aber ist die Schul

„Das Leben ıst der
d.th. 43, ad

14) Augustinus, Die Lüge und Gegen die Lüge. Übertr. Ü: er]. V Keseling (Deutsch
Gesamtausgabe der moraltheol. Schriften), Würzburg 1953, 91 (Contra mendacıum 22)

bda. (Contra mend. 20).
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oder besser Verrücktheit“1%). uch der Thomas on Aquino und übereinstimmend
mıt ıhm die späteren Theologen vertreten die gleiche Ansicht: „Man darf Gott nıcht
geringfügig beleidigen, amıt eın anderer niıcht schwer beleidigt, denn der Mensch
muß unendlhlicher VWeise („ott mehren als den Nächsten“*”). Man kann mıt Thomas
von Aquino auch auf die christliche Selbstliebe hinweısen, die verbietet, zugunsten
des Nächsten 1C. selbst der Seele schaden*®). Sa ommt auch diesem Wall
das Prinzip VO  o der mınoratıo malı nıcht e seinem Recht Wenn Al auch dafür
Sorge tragen wull, 1m Al esehen die objektive Sittenordnung ıne erıngere
Verletzung erfährt, kann bei dıeser S1C. lobenswerten Zielsetzung doch nıcht
den unausweichlich mitgegebenen Aspekt der eigenen subjektiven Schuld außer acht
lassen. Denn auch hıer heiligt der gute ‚WeCcC. nıcht das ıttlıch verwerfliche Mittel
Das freiwillige An ehnen VOoO  S sıttliıcher Schuld IsSt. aber weder mit-der (5ottes-
och mıt der Selbstliebe vereinbar. Darum IsSt bel weıtem schlimmer, selbst Z
sündıgen, alg ohne eıgene Schuld die Siünde des anderen zuzulassen, die INn  {l mıt CT -
laubten Mıitteln nıcht verhindern kann KErst recht gilt dies natürhich, We. das sünd-
hafte Verhalten des Nächsten als wahrscheinlich wird*?).

Der anderen erteilte aein kleineres sıttlıches bel wählen. In den bisherigen
Fälen war die betroffene Person selber das andelnde Subjekt. Eıs wurde dabei VOLauS-

gesetzt, daß der Mensch eın eıgenes Tun und Lassen freı der and at, mMas auch
oft vox äußeren Umständen, dıe durchaus nıcht bılligt, diktiert SEIN.
Aber das braucht die sıttliche Freiheit ja nıcht aufzuheben“®). Wie leicht ersichtlich,
ergıbt siıch ıne SANZ andere Situation, wWwWenn das ıttlich schlechte Handeln auf der Seite
des Mitmenschen hegt, ohne daß In  11 unterbinden kann, da Nal auf seinen Willen
keinen oder 1U einen begrenzten Eintl besitzt. Kıs ıst eın berühmtes, schon seıt
vielen Jahrhunderten ventiliertes ethısches Problem**), ob In  (} ınem olchen Hall
einem Mitmenschen, der unbedingt sündiıgen entschlossen ıst, nıcht TrTaten dürfe,
sıch wenigstens miıt ınem geringeren Verstoß das Sıttengesetz zZzuUu begnügen,
alsao das einere sıttlıche bel ZU wählen, eLtwa in der Horm, einem Feind,
anstatt ıhm schwere Körperverletzungen zuzufügen, Vermögen schädige uUSW.,.
Zur Lösung dieser schwierigen rage sınd 1 Laufe der eıt verschiedene Ansichten
vorgetragen worden. Von den heutigen Moraltheologen wird meılstens 1n dieser Hin-
sıcht 1ne grundsätzlich zustiımmende Haltung eingenommen, wWwWenn geEWISSE Bedin-
SUNSCH beobachtet werden: Man darf ınem Mitmenschen, der hartnäckıg be: seinem
Vorsatz, . zu sündigen, verbleibt, raten, eine eringere Sünde der gleichen (so
wenıgstens keine erschwerenden Umstände gegeben sind) ZU begehen oder auch das
Ausmaß der geplanten Sünde(n) einzuschränken. Krst recht Ist möglıch, 1m Sinne
der Verringerung des malum morale dem anderen zuzureden, wWenn selbst zwıschen
einem kleineren un 1nNnem größeren schwankt. In all diesen Fällen handelt
sıch eiINne wirkliche mınoratıo malı, die unter den obwaltenden Umständen für den

16) Kbda.
17) In senT., d qa. ad Nullus autem debet. Deum offendere parum,alıus offendat multum; quıa homo debet infinitum plus dılıgere Deum proximum.18) th. 11 26, homo NO  - debet subiıire aliquod malum peccatı, quod contrarlatur

partıcıpatıonı beatıtudinis, ut proximum liberet peCCaLo.
19) Vgl Reiffenstuel OFM., Theologia moralıis, Venedig 1722, Et gravıus longe

forte DNO:  } futurum.
malum eSL, propr10 peccato CoiNquinare, quUanı sS1ıne€e culpa INnea alterius peccatum permittere,

IO) Vgl ben Anm.
21) Vgl. Bruch, Bevorzugung des kleineren Übels, ; O., 249
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Ratgeber lobenswert 1st“°). Mag der andere auch durch e1iNlenNn bösen Vorsatz die
schlimmere Siunde bereıts 1 Herzen begangen haben, kann auf die
genannte VWeise weniıgstens hre Ausführung hındern oder einschränken und eventuell
andere VOFLFr größerem Schaden bewahren. Nicht erlaubt WAar:‘ jedoch, dem anderen
Ce1N wenn auch Sünde nahezulegen, die selbst och nıcht gedacht
hat. Das ame  ee 1Der Verführung dieser Siünde gleich uch dürfte ia ıhm keine
konkrete Person bezeichnen, oder 41 der es Interesse der Taill0o mah CI -

träglicher SCH, ZU sündigen“* Der Ratgeber WAarl:‘ ZErsatz Schadens CN-
über dieser Person verpflichtet, falls S16 auf Imtiatıve hin die betreffende
Sünde einbezogen würde“*) Eıne weılere Einschränkung hegt der Forderung auch
den Schein vermeiden, aqals wolle In den anderen Siüunde verführen. Darum
muß ıhm bedeutet werden, al gebe ıhm den Rat e  - €es. weıl VO.  5
bösen Vorhaben nıcht Sanz ablassen wolle; W as bezwecke, sCe1 CIHZ15 und allein,
daß das Schlimmere nıcht geschehe. „Der eigentliche Gegenstand 10€es solchen Rates
Ist also nıcht die Sünde, sondern die nachdrücklhiche Mahnung, doch wenıgstens
die schwerere Sünde zu meiden“?),

Nıcht Sansıs i  ist selbstverständhlich {} 110er Notlage Befindlichen den
Rat geben, z  möge dem ıhn bedrückenden malum physıcum durch geringeres(
malum morale begegnen. Interessanterweise hat 10€6s der großen mittelalterlichen
Konzilien dies ausdrücklich insicht Au dıe arztlıche Praxıs eingeschärift: Das

Laterankonzil untier Innozenz H1L (1215) den Arzten feierlich mıt dem Ana-
them, die dem Kranken Z  n körperlichen Gesundheit eLwas raten, das

Seele Gefahr bringt*®) eser Satz wurde die Dekretalen des Corpus Juris
Canonici aufgenommen und ist auch der medizinıschen Literatur früherer Jahr-
hunderte wıeder anzutreffen“‘) inen olchen Rat kann INal auch nıcht da-
durch unbedenklicher gestalten, daß davon spricht, das sıtthche bel solle VO.  -
dem anderen =  S auf S  N werden Denn W as Mensch selber SIıtt-
Licher Verantwortung 11 moralısch Schlechtem LUL, kann nıcht 3 UFr zulassen oder
iM auf nehmen“ Hiıer hegt C1HE Verwechslung dem malum physıcum VOor

Vermögensschaden Zı kann O selbst verursachen und dennoch auf
nehmen. Das klassısche Beispiel 1sSt der Kapıtän, der notgedrungen kostbare Ladung
über ord wirft SC Schiff seetüchtig zZu erhalten Aber wer freiwillig 106 Sünde
begeht wenn auch Zwangslage, kann nıcht hbehaupten, daß diese 1U  H zulasse,
weiıl sıch dieser Ausdrucksweise in Falle des physıschen Übels der Begriff der

22) Vgl Noldin SJ Schmitt SJa Summa theolog1ıae moralıs. 1L, Barcelona 1944,
115 Non diciıtur actıonem IN1NUS malam peccantiıs sse bonam; haec enNl. SCHIDEI nNne mala ;
sed consiılıum suadentis ı adiunctis bonum t, quod, CU. malum PrOrSus ımpedirı
Nnequeat, saltem ı 1US deminutionem tendat.

23) Vgl Laymann S_} Theologia moralıs Bamberg 1699 197b Debet en his
cautıo adhiberı1, ut talı nullum damnum SC  e corporale, SC}  < spirıtuale, tertlae
inferatur.

NO  524) Vgl Busenbaum SJ Medulla theologiae moralis Iyrnau 1742, 234
cet ımpedire damnum unM1Lus CU)| alterius.

25 Härin SSR Das Gesetz hrıst]. Moraltheologie. Freiburg 448
26) Const. (Conciliorum ecumen1corum Deereta. Freiburg 1962 222) Ceterum CUu.

81ıt multo pret10sior COTrPOTIC, sub interminatione anathematis prohıbemus, qUu1s medi-
Pro oralı salute alıquod aegroto suadeat, quod ı periculum amıinae CoOoNverta:

27) 13 ds (Friedberg 1, 388) Vgl Zacchia, Quaestiones medico-legales, Nürnberg
1726 452b
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unenZulassung verbindét. den kannn man aber U, U. nur bei anderen zulassen,cht jedoch bei siéh selbst: peccatum non potest esse eligibile.
Man kann ul weiterfragen: wenn einem bestimmten die Bedingungen Z.U)

erlaubten Anraten eines eineren Übels erfüllt sind, man dann dem Betreffenden
nicht auch irgendwie behilflich seln Ausführung der den moralıischen Schaden
verringernden Tat? Hier muß jedaoch eın wesentlicher Unterschied beachtet werden:
während der der mınoratıo ma. dienende Rat Sahnz Z Lasten des ZUIN Sündigen Ent-
schlossenen geht denn arum handelt sıch Ja, daß das voxn ıhm beabsichtigte
malum morale verringert wird würde der Ratgeber durch seine aktıve
(wozu auch schon die Bereitstellung der etLtwa erforderlichen Mittel gehört) die
Sinde miteinbezogen und ware  Sa folglich für seiınen Anteıl mitverantwortlich“®). Schließ-
lıch 8€e1 och bemerkt, daß vVoxn dem Anraten 1nN€s eineren sıttlichen Übels dıe e1N-
fache Feststellung 7U unterscheiden ist, daß eın andersartiges Verhalten des Gesprächs-
partners moralisch weniıger tadelnswert ware. Eine solche der Wahrheıt entsprechende
Behauptung ist nıcht unerlaubt“*), 8e1 denn, gleichzent1ig dender Biılliıgung der betreffenden Sinde erweckte.

Die Duldung des eineren sıttlichen Übels bei anderen. Es ist eine alte KEr-
fahrung, daß für OÖbrigkeiten und Vorgesetzte bisweilen hbesser ıst, das Fehlver-
halten ıhrer Untergebenen /Ax ulden, als durch energisches Eingreifen och schlimmeres
€1. auf den Plan zZUu rutfen. Kıs -ürde staatsmännischer und erzıieherischer ugheıt
widersprechen, durch unerleuchteten ılIier einzelne sıttliche bel auszurottien, wenn

dies /Aux sicheren oder wahrscheinlichen Wolge hätte, daß be1i den Untergebenen och
unerträglichere ehler Erscheinun traten. Niıcht ums: onef hat der Heiland dem
bekannten Gleichnis den Knechten des Hausherrn verwehrt, zugleich m1t dem Unkraut
auch den Weizen aquszureißen (Mt 13, 29), denn ıst eın größeres Übel, i1nen Un-
schuldigen 7U belangen alg ınen Schuldigen unbestraft 7U lassen®®). „Dulden” isSt

SahNz anderes als „selber tun”. Darum annn hier die Maxıiıme voxn der Wahl des
eineren Übels durchaus Platze®*), Ja für die Öbrigkeit geradezu verpflichtend
sein*°), In einem hnlichen S:  1nnn kann 41 VO.  - „dulden” auch unter Gleichgestellten
sprechen, wWwWenin der eine den anderen auf dessen verkehrte Einstellung zZuUu Forderungen
des Sittengesetzes nıcht aufmerksam macht, 81C.  h dieser Hinsicht also tolerant oder
neutral verhält. sıch WUur  ga  de es eine der Nächstenliebe se1n, den Mitmenschen
auf seın fehlerhaftes Verhalten hınzuwelsen. In früheren Zeıten sprach INnNan diesem

usammenhang refflend VOo  S einem geistigen oder geistlichen Almosen, das dem in

28) Vgl Patr. Sporer OFM, Theologia moralis up decalogum, L. Salzburg 1693, CON.-
siılium LUU:  8 PCI praecıse tendit ad evıtandum mMaıus peccatum, relicto 1DS0 peCCAaLo mınor1
1ın arbıtrıo peccaturı. At auxılium, aut cooperatıo peE: tendit 1psum peccatum, quod licet mınus,
tamen peccatum est, quodque sicut solus committere hlieite DO.  > €S; ıta NEeqYUC CU. alıo

29) Vgl ebda Nam 81C  E, DOon allicis proximum ad malum, NeCcC ad MINUS quidem, sed olum
dicıs, ta miınora mala 6cSSC, quod Verull est.

80) Vgl Joh. Sinnich, Saul Kxrex, Löwen 114a &@ quıa mMaıus malum est innocentem
ferire, nOoOcentem ıimpunıtum dimittere.

81) Vgl Busenbaum, ; da O., Superior peccata subdıiti P potest dissimulare, ad
vitandas turbas et majore mala ; quaet alioquı enereLur punıre.

82) Vgl 5Sinnich, A, O., 114b Quinimo verlus IMNN1INO apparet, COS, Reipublicae ul

erunt, NO  \} solum. 9 sed et1am officio debere mınora mala tolerare, quando modo
valent praepedire mala malora alias Certo occurrenda aut prudenter pertimescenda. Vergl
erner Bruch, Bevorzugung des kleineren Übels, A A Ü., 246 {f.; 256 L Schöllgen, Die SOZ10-

logischen Grundlagen der katholischen
B Düsseldorf 1953, 246 ' Sittenlehre (Handbuch der katholischen Sittenlehre,



en Zurechseelischer _ Not Befindlichen reichen €e1. Diese Pflicht der „brüderlie
Jedes Lehrbuch dweisung“” hat Ja der Herr deutlich eingeschärft (Mt 13, 15

Liıve PflichLU  a}Moraltheologie verbreıtet sıch darüber. Als aff1irma aberdieses e  oJe- ‚IM  rn fOen
weiıls dann 1n Kraft, wWEe. die erforderlichen edingunge gegeben sind®®). Diese ver-
angen U, — miıt einem wahrscheinlichen: Erfolg der Zurechtweisung rechnen
IsSt. Hs ware SOSar geboten, die Ermahnung 7U unterlassen, wennl s1e eher Schaden als
Nutzen brächte**). Hier gilt wieder das Prinzıp Vox der Wahl des kleineren Übels
eın bonum morale muß bisweilen unterlassen werdenD eın größeres malum morale“  G  h  é#‘ Zurech  ééelié'éhér-;Nöt Befindlichefi zu réicflen sei. lSiéeée „i'flichf cie£ @fidflfié  Jedes Lel:u.'buéh"’(l  weisung“ hat ja der Herr deutlich eingeschärft (Mt 18, 15 f£f.).  .  tıve  .  Pflich  t I  *  GE  Moraltheologie verbreitet sich darüber. Als aff‘  ırma  aber dieses Gebot jée S  n  e  weils nur dann in Kraft, wenn die erforderlichen Bedingungen gegeben sind?®). Diese ver- -  langen u. a., daß mit einem wahrscheinlichen. Erfolg der Zurechtweisung zu rechnen _  ist. Es wäre sogar geboten, die Ermahnung zu unterlassen, wenn sie eher Schaden als _  Nutzen. brächte*). Hier gilt wieder das Prinzip von der Wahl des kleineren Übels:  ein bonum morale muß bisweilen unterlassen werden.  , um ein größeres malum morale  zu vermeiden?®). Erst recht kann die Belehrung unterbleiben, wenn der Mitmensch _  guten Glaubens in sittlichen Dingen eine irrige Einste  Nung hegt und zu befürchten ist,  daß er trotz Aufklärung seine Gesinnung nicht ändern, vielmehr nunmehr mit schlechtem  Gewissen das tun oder fortsetzen würde, was er vorher unbefangen beabsichtig@  $  oder bereits verübte®®).  !“ Wie unsere Erörterung gezeigf  „Von zwei Übeln muß man das kleinere wählen  hat, ist diese sprichwörtliche Redewendung, die schon Aristoteles erwähnt, nicht ein  Allheilmittel, zu dem man in jeder schwierigen Lage bedenkenlos seine Zuflucht nehmen  E  :  könnte. Aber mit gebotener Unterscheidungsgabe am passenden Ort angewandt, _  weist diese Maxime in nicht wenigen Fällen einen gangbaren Weg zu einem vernunft-  gemäßen, ‘situationßgerechten und sittlich einwandfreien Handeln.  Graz  Richard Bruch  Mitteilungen  Zur wissenschaftlichen und aszetischen Ausbildung unserer Theologiestudenten _  Dieser Beitrag eines  erfahrenen Seelsorgers der Ostzone und langj  igen Sekretärs der .  Berliner Bischöfe zur Diskussion eines  Konzilsthemas hat vor allem reichsdeutsche Verhältnisse _  vor Augen.  E  sind eine von Christus übernatürlich gegründete Inäti.-  Kirche und Priestertum  tution. Der Priester wird von Gott berufen. Nur wer die vocatio ad sacerdotium in sich  spürt, soll den großen Schritt in das Heiligtum wagen. Eine tiefe Selbstprüfung muß dem  Ruf vorausgehen. Exerzitien und Beratung mit erfahrenen Priestern, auch Lektüre  über das Priestertum, sind richtunggebend.  “Grundlegend für ein gediegenes Priestertum ist ein echtes religiöses Elternhaus.  Da wächst der zukünftige Theologe unter seinen Mitmenschen auf und kann auch die  Nöte des einzelnen erfahren, er wird schon mit der Härte des Lebens bekannt gemacht.  Die beste Vorbildung für das Priestertum bildet noch immer das humanistische  Gymnasium, aber  nicht in allen Ländern ist die Möglichkeit dazu gegeben. In Vor-  seminarien, z. B. S  chöneiche bei Berlin und Magdeburg, ist in unseren Gegenden  seitens des Episkopates die Gelegenheit geboten, Latein und Griechisch nachzuholen.  Für solche, die am Heimatort kein Gymnasium haben, ist das Konvikt oder kleine  33) Vgl. S.  th. II II 33, 2; Quaest. disp. de corr. frat. a. 1,  3) Vgl. S.  th. II 1133, 6: . . . ubi probabiliter aestimatur quod peccator admonitionem non /  recipiat, sed ad peiora labatur,  est ab huiusmodi correctione desistendum.  aliquod bonum morale debet interdum omitti  3) Quaest. disp. de corr. frat. a. 1 ad 5:...  ad vitandum aliud gravius malum morale.  %) Ausgenommen ist  der Fall, daß das fragliche V'  erhalten dem Betreffenden selbst oder  einem anderen größeren Schaden brächte,  erhebliches Ärgernis erregte oder die Ehre Gottes’  beeinträchtigte. Vgl. Noldin-Schmitt, a. a. O., 102  20  „Theol.-prakt. Quartalschrift“ IV. 19637U vermeiden®?). KEırst recht kannn die Belehrung unterbleiben, weinNl der Mitmensch
guten (‚laubens ın sittliichen ıngen eine ırrıge KEınsteHNung hegt und befürchten ist,

ärungseine Gesinnung nıcht ändern, vielmehr nunmehr mıt schlechtem
(„ewıssen das LUn oder fortsetzen würde, was vorher unbefangen be@ächfige
oder bereıts verübte*®®).

'66 VWie NDSeItc Erörterung gezeigt„Von wel beln muß 1a das kleinere wählen
hat, diese sprichwörtliche Redewendung, die schon Aristoteles erwähnt, nıcht eın
ANheilmittel, dem iIna ın jeder schwierigen Lage bedenkenlos seıne Zuflucht nehmen
könnte. ber mıt gebotener Unterscheidungsgabe passenden angewandt,
weıst diese Maxıme nicht wenıgen Fällen eıinen gangbaren Weg einem vernunft-
gemäßen, ‘situationggerechten und aıttlıch einwand{fireıen Handeln.

Graz Richard Bruch

Mitteilungen
Z.ur wissenschaftlichen und aszetischen Ausbildung Theologiestudenten

Dieser Beıtrag eınes erfahrenen Seelsorgers der UOstzone und Jang) Sekretärs der
Berliner Bischöfe Diskussıion eınes Konzilsthemas hat VOLFr allem reichsdeutsche Verhältnisse
Vor Augen

sind eine VO.|  5 Christus übernatürlich gegründete Insti-Kirche und Priestertum
tutıon. Der Priester wird VO.  5 (Gott berufen. Nur wer die vocatı]ıo ad sacerdotium ın sıch“  G  h  é#‘ Zurech  ééelié'éhér-;Nöt Befindlichefi zu réicflen sei. lSiéeée „i'flichf cie£ @fidflfié  Jedes Lel:u.'buéh"’(l  weisung“ hat ja der Herr deutlich eingeschärft (Mt 18, 15 f£f.).  .  tıve  .  Pflich  t I  *  GE  Moraltheologie verbreitet sich darüber. Als aff‘  ırma  aber dieses Gebot jée S  n  e  weils nur dann in Kraft, wenn die erforderlichen Bedingungen gegeben sind?®). Diese ver- -  langen u. a., daß mit einem wahrscheinlichen. Erfolg der Zurechtweisung zu rechnen _  ist. Es wäre sogar geboten, die Ermahnung zu unterlassen, wenn sie eher Schaden als _  Nutzen. brächte*). Hier gilt wieder das Prinzip von der Wahl des kleineren Übels:  ein bonum morale muß bisweilen unterlassen werden.  , um ein größeres malum morale  zu vermeiden?®). Erst recht kann die Belehrung unterbleiben, wenn der Mitmensch _  guten Glaubens in sittlichen Dingen eine irrige Einste  Nung hegt und zu befürchten ist,  daß er trotz Aufklärung seine Gesinnung nicht ändern, vielmehr nunmehr mit schlechtem  Gewissen das tun oder fortsetzen würde, was er vorher unbefangen beabsichtig@  $  oder bereits verübte®®).  !“ Wie unsere Erörterung gezeigf  „Von zwei Übeln muß man das kleinere wählen  hat, ist diese sprichwörtliche Redewendung, die schon Aristoteles erwähnt, nicht ein  Allheilmittel, zu dem man in jeder schwierigen Lage bedenkenlos seine Zuflucht nehmen  E  :  könnte. Aber mit gebotener Unterscheidungsgabe am passenden Ort angewandt, _  weist diese Maxime in nicht wenigen Fällen einen gangbaren Weg zu einem vernunft-  gemäßen, ‘situationßgerechten und sittlich einwandfreien Handeln.  Graz  Richard Bruch  Mitteilungen  Zur wissenschaftlichen und aszetischen Ausbildung unserer Theologiestudenten _  Dieser Beitrag eines  erfahrenen Seelsorgers der Ostzone und langj  igen Sekretärs der .  Berliner Bischöfe zur Diskussion eines  Konzilsthemas hat vor allem reichsdeutsche Verhältnisse _  vor Augen.  E  sind eine von Christus übernatürlich gegründete Inäti.-  Kirche und Priestertum  tution. Der Priester wird von Gott berufen. Nur wer die vocatio ad sacerdotium in sich  spürt, soll den großen Schritt in das Heiligtum wagen. Eine tiefe Selbstprüfung muß dem  Ruf vorausgehen. Exerzitien und Beratung mit erfahrenen Priestern, auch Lektüre  über das Priestertum, sind richtunggebend.  “Grundlegend für ein gediegenes Priestertum ist ein echtes religiöses Elternhaus.  Da wächst der zukünftige Theologe unter seinen Mitmenschen auf und kann auch die  Nöte des einzelnen erfahren, er wird schon mit der Härte des Lebens bekannt gemacht.  Die beste Vorbildung für das Priestertum bildet noch immer das humanistische  Gymnasium, aber  nicht in allen Ländern ist die Möglichkeit dazu gegeben. In Vor-  seminarien, z. B. S  chöneiche bei Berlin und Magdeburg, ist in unseren Gegenden  seitens des Episkopates die Gelegenheit geboten, Latein und Griechisch nachzuholen.  Für solche, die am Heimatort kein Gymnasium haben, ist das Konvikt oder kleine  33) Vgl. S.  th. II II 33, 2; Quaest. disp. de corr. frat. a. 1,  3) Vgl. S.  th. II 1133, 6: . . . ubi probabiliter aestimatur quod peccator admonitionem non /  recipiat, sed ad peiora labatur,  est ab huiusmodi correctione desistendum.  aliquod bonum morale debet interdum omitti  3) Quaest. disp. de corr. frat. a. 1 ad 5:...  ad vitandum aliud gravius malum morale.  %) Ausgenommen ist  der Fall, daß das fragliche V'  erhalten dem Betreffenden selbst oder  einem anderen größeren Schaden brächte,  erhebliches Ärgernis erregte oder die Ehre Gottes’  beeinträchtigte. Vgl. Noldin-Schmitt, a. a. O., 102  20  „Theol.-prakt. Quartalschrift“ IV. 1963spurt, soll den großen Schritt das Heiligtum Wagsch. KEıne tiefe Selbstprüfung muß dem
Ruf vorausgehen. Exerzitien un Beratung mıt erfahrenen Priestern, auch Lektüre
über das Priestertum, sind richtunggebend.

Grundlegend für eın gediegenes Priestertum ist eın echtes relig1öses Elternhaus,
Da wächst der zukünftige eologe unter seinen Mitmenschen auf und kannn auch die
Nödöte des einzelnen erfahren, wird schon mıt der Härte des Lebens bekannt gemacht.
Die beste Vorbildung für das Priestertum och immer das humanistische
G ymnasıum, aber nıcht allen Ländern ıst die Möglichkeit azu egeben. In Vor-
semmnarıen, Zie chöneiche bei Berlin und Magdeburg, ıst Gegenden
seıtens des Episkopates die Gelegenheit geboten, Lateın und Griechisch nachzuholen.
Für solche, die Heimatort kein Gymnasıum haben, ıst das Konvikt oder kleine

33) Vgl th. 3 9 29 Quaest. dısp. de COIT. frat. d

Vgl. th. 3 > ® ubi probabiliter aqgestimatur quod peccator admonitionem noONn
reciplat, sed ad peJlora labatur, est ab hurusmodi correctione desistendum.

aliıquod bonum morale debet interdum omıttı85) Quaest., disp. de COIT. frat. d ad e
ad vitandum aliud gravıus malum morale.

36) Ausgenommen ist der das fragliche achalten dem Betreffenden. selßst oder
ınem anderen größeren Schaden brächte, erhebliches Ärgernis AT der die Eihre Gottes
beeinträchtigte. Vgl Noldin-Schmi;t‚ L 0 102

„Theol.-prakt. Quartalschrif; IV.


